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Die Sitzungen des Ausschusses 
für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten

Die Sitzungen finden jeweils am Mittwoch in den Sitzungs-
wochen statt. Sie werden von der Vorsitzenden einberufen 
und geleitet. Neben den Ausschussmitgliedern und der Lei-
terin des Ausschussbüros nehmen daran diejenigen Vertreter 
der Staatsregierung teil, die für die konkreten Tagesordnungs-
punkte zuständig sind. Bei wichtigen politischen Themen 
sind auch die jeweils zuständigen Regierungsmitglieder anwe-
send. Der Stenographische Dienst des Landtags dokumentiert 
die Sitzungen.
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auf die Fraktionen verteilt. Die Fraktionen entscheiden dann 
intern, welche Abgeordneten sie in einen Ausschuss entsenden 
und wer ggf. den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz 
übernehmen soll. Die Ausschüsse tagen in der Regel öffent-
lich.

Die Aufgaben des Ausschusses 
für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten

Dem Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
gehören insgesamt 18 Abgeordnete an: CSU zehn Mitglieder, 
SPD vier Mitglieder, FREIE WÄHLER (FW) und Bündnis 
90/ Die Grünen (GRU) je zwei Mitglieder. 
Vorsitzende ist die Abgeordnete Angelika Schorer, stellvertre-
tender Vorsitzender der Abgeordnete Ulrich Leiner. 

Der Aufgabenbereich entspricht weitgehend dem Tätigkeits-
bereich des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, dessen Arbeit der Ausschuss 
begleitet, unterstützt und kontrolliert. Aber auch Fachberei-
che aus anderen Ministerien tangieren den Zuständigkeits-
bereich des Ausschusses. Genannt seien hier das Zusam-
menwirken von Naturschutz und Landwirtschaft sowie 
wasserwirtschaftliche Fragen im Zusammenhang mit der 
Agrarwirtschaft. 

Der Ausschuss hat eine leistungsfähige bäuerliche Land- und 
nachhaltige Forstwirtschaft, die die Versorgung mit qua-
litativ hochwertigen Lebensmitteln und nachwachsenden 
Rohstoffen im eigenen Land sichert, im Blick. Dabei sollen 
die bäuerlichen Betriebe auskömmliche Einkommen erzielen 
können und Gemeinwohlleistungen angemessen honoriert 
werden. So geht es auch darum, den ländlichen Raum insge-
samt zu stärken und nicht zuletzt auf den demographischen 
Wandel vorzubereiten. 

Untrennbar mit der Landbewirtschaftung ist die Ernäh-
rungswirtschaft verbunden, ein ausgesprochen innovativer 
und produktiver Wirtschaftszweig. Hier sollen die mittel-
ständischen Strukturen gefördert werden. Erzeuger, Zwi-
schenhandel und Verarbeitungsbetriebe sollen noch effizi-
enter Hand in Hand arbeiten und ihre Konkurrenzfähigkeit 
ausbauen können. Immer mehr in den Fokus rückt auch die 
Bildung eines Bewusstseins der Menschen für gesunde und 
regional erzeugte Nahrungsmittel, zum Beispiel durch ent-
sprechende Informationsangebote in Schulen. 

Zu diesem weitgefächerten Aufgabenspektrum erörtert der 
Ausschuss Anträge und Gesetzentwürfe, die sich mit den 
Fachbereichen Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
beschäftigen. Zur Abrundung des Meinungsbildes und zur 
Vorbereitung der Entscheidungen kann der Ausschuss auch 
Expertenanhörungen durchführen. 

Darüber hinaus berät und entscheidet der Ausschuss über 
Eingaben und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, 
die in seinen fachlichen Zuständigkeitsbereich fallen. 

Die Ausschüsse des Landtags

Viele Bürger verbinden den Begriff »Landtag« mit dem Bild 
einer Vollversammlung im Plenarsaal. In der Parlamentsarbeit 
sind jedoch die für die Dauer der Wahlperiode eingesetzten 
ständigen Ausschüsse ebenso bedeutsam. Jeder der zurzeit 13 
ständigen Ausschüsse ist für ein bestimmtes Politikfeld zustän-
dig, auf das sich seine Mitglieder spezialisieren. Sie beraten 
Gesetzentwürfe und Anträge, zu denen sie Beschlussempfeh-
lungen abgeben. Dadurch bereiten die Ausschüsse inhaltlich 
die Sitzungen und Entscheidungen der Vollversammlung vor. 
Die Ausschüsse können in ihren Sitzungen die Anwesenheit 

jedes Mitglieds der Staatsregierung verlangen. Die Mitglieder 
der Staatsregierung und ihre Beauftragten haben ihrerseits zu 
den Sitzungen der Ausschüsse Zutritt und müssen jederzeit 
gehört werden. Außerdem behandeln die Ausschüsse Ein-
gaben und Beschwerden von Bürgern und geben dazu ein 
abschließendes Votum ab. 

In den Ausschüssen, die je nach Fachgebiet 18 oder 21 
Mitglieder haben, sind alle Fraktionen des Landtags vertre-
ten. Zugleich müssen die Mehrheitsverhältnisse im Ausschuss 
denen im Plenum des Landtags entsprechen. Nach dem Stär-
keverhältnis im Landtag werden auch die Ausschussvorsitze 
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